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VI. In § 4 Abs. 4 wird aus dem bisherigen Satz 2
nunmehr Satz 3.

VII. In § 4 Abs. 4 wird aus dem bisherigen Satz 3
nunmehr Satz 4.

VIII.In § 4 Abs. 4 wird aus dem bisherigen Satz 4
nunmehr Satz 5.

IX. In § 4 Abs. 4 wird aus dem bisherigen Satz 5
nunmehr Satz 6.

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer
Bekanntmachung in Kraft.

Vorstehende 7. Änderung der Unternehmenssat-
zung der Stadt Duisburg über die Anstalt des
öffentlichen Rechts Wirtschaftsbetriebe Duisburg
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung kann gemäß § 7 Abs. 6
Satz 1 GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgeführt,

b) die Änderungssatzung ist nicht ordnungs-
gemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Satzungs-
beschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Stadt Duisburg vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Duisburg, den 04. Juli 2014 

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Steinmetz
Tel.-Nr.: 0203/283-7482

Bekanntmachung der 7. Änderung der
Unternehmenssatzung der Stadt Duisburg
über die Anstalt des öffentlichen Rechts
Wirtschaftsbetriebe Duisburg vom
04. Juli 2014

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner Sitzung
am 30. Juni 2014 folgende Änderungssatzung
beschlossen:

Die Satzung beruht auf § 7 Abs. 1 Satz 1 und
§ 114 a Abs. 2 Satz 1 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli
1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013
(GV.NRW. S. 878).

Artikel 1

Die Unternehmenssatzung der Stadt Duisburg
über die Anstalt des öffentlichen Rechts Wirt-
schaftsbetriebe Duisburg vom 12. Dezember
2006 (veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt
Duisburg Nr. 63 vom 29. Dezember 2006), zu-
letzt geändert durch die 6. Änderung der Unter-
nehmenssatzung vom 13. Dezember 2012 (ver-
öffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Duisburg
Nr. 48/2012 vom 13.12.2012) wird wie folgt
geändert: 

I. In § 5 Abs. 3 Satz 1 werden im ersten Halb-
satz die Worte „von fünf Jahren“ durch die
Worte „der Wahlzeit des Rates“ ersetzt.

II. § 5 Abs. 3 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen.

III. § 5 Abs. 3 Satz 3 wird ersatzlos gestrichen.

IV. In § 4 Absatz 4 wird Satz 1 wie folgt neu
gefasst:

„Die Anstalt wird durch den Sprecher des
Vorstands und ein weiteres Mitglied des Vor-
stands bzw. im Vertretungsfall durch zwei
Mitglieder des Vorstands gerichtlich und
außergerichtlich vertreten.“

V. In § 4 Abs. 4 wird nach Satz 1 ein neuer
Satz 2 eingefügt, der wie folgt lautet:

„Ist nur ein Vorstand bestellt, vertritt dieser
die Anstalt allein.“



c) der Oberbürgermeister hat den 
Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensman-
gel ist gegenüber der Stadt Duis-
burg vorher gerügt und dabei die
verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der
Bebauungsplan Nr. 1194 –Dellviertel–
„ehemalige Sportanlage Mercatorstraße“
in Kraft.

Zugleich wird bekannt gemacht, dass der
Flächennutzungsplan im Wege der Berich-
tigung an die Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes angepasst wurde. Der berich-
tigte Flächennutzungsplan mit der Be-
zeichnung „Berichtigung Nr. 5.58 –Dell-
viertel– des Flächennutzungsplanes der
Stadt Duisburg für einen Bereich zwischen
südlich der Mercatorstraße zwischen
Düsseldorfer Straße, Anschlussstelle
Zentrum der A 59 und der Curtiusstraße
kann am gleichen Ort und zu den
gleichen Zeiten eingesehen werden wie
der Bebauungsplan.

Duisburg, den 02. Juli 2014 

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Frau Hemmers
Tel.-Nr.: 0203/283-3252

Öffentliche Bekanntmachung des Be-
schlusses über die Prüfung und Fest-
stellung des Gesamtabschlusses 2012
nach § 116 Abs. 6 in Verbindung mit
§ 101 Gemeindeordnung (GO) NRW
und Entlastung des Oberbürger-
meisters nach § 116 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 96 Abs. 1 GO NRW
hier: Einsichtnahme in den Gesamtab-
schluss 2012 nach § 116 Abs. 1 in Ver-
bindung mit § 96 Abs. 2 GO NRW 

1. Der Rat der Stadt Duisburg hat in
seiner Sitzung am 07.04.2014
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Bekanntmachung über den Bebau-
ungsplan Nr. 1194 –Dellviertel– „ehe-
malige Sportanlage Mercatorstraße“

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am
30.06.2014 gemäß § 10 Baugesetzbuch
(BauGB) den Bebauungsplan Nr. 1194
–Dellviertel– „ehemalige Sportanlage
Mercatorstraße“ als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 1194 –Dellviertel–
„ehemalige Sportanlage Mercatorstraße“
wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich
bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 1194 –Dellviertel–
„ehemalige Sportanlage Mercatorstraße“
mit Begründung kann im Amt für Stadt-
entwicklung und Projektmanagement,
Erftstraße 7, Zimmer 2 und 3, 47051 Duis-
burg an den Werktagen, montags bis
freitags von 8:00 bis 16:00 Uhr eingese-
hen werden.

Über den Inhalt des Planes und der
Begründung wird auf Verlangen Auskunft
gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,

2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und

3. gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung
Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1) Eine Entschädigung wegen dieses Be-
bauungsplanes kann der Entschädi-
gungsberechtigte gemäß § 44 Abs. 3
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Die Fälligkeit et-
waiger Entschädigungsansprüche kann
der Berechtigte dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung
schriftlich bei dem Entschädigungs-
pflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht
innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die in § 44
Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten
Vermögensnachteile eingetreten sind,

die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird.

2) Unbeachtlich werden: 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche
Verletzung der Vorschriften über
das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und des Flächennutzungspla-
nes,

3. eine nach § 214 Abs. 2a BauG
beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften und

4. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB  
beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb von einem
Jahr seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplanes oder der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde
unter Darlegung des die Verletzung
begründenden Sachverhaltes geltend
gemacht worden sind.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich
sind.

3) Die Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) beim Zustandekom-
men dieser Satzung kann gemäß § 7
Abs. 6 Satz 1 Gemeindeordnung NRW
nach Ablauf eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmi-
gung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht
durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungs-    
gemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,



Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt der Adressatin nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim Ju-
gendamt der Stadt Duisburg, Außenstelle
Mitte, Sonnenwall 73 - 75, 47051 Duis-
burg, Zimmer 26, montags, mittwochs
und donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei  Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 20. Juni 2014

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Bock

Auskunft erteilt: 
Frau Bock
Tel.-Nr.: 0203/283-3112

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Frau Aneliya Marinova, zuletzt
wohnhaft Wanheimer Str. 101, 47053
Duisburg, gerichtete Mitteilung, Aktenzei-
chen 51-33/95 18910, wird gemäß den
§§ 1 Abs. 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekanntma-
chung von kommunalem Ortsrecht vom
26.08.1999 (BekanntmVO) in der jeweils
gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
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folgenden einstimmigen Beschluss
zum Gesamtabschluss gefasst
(DS 14-0267): 

„Der Rat der Stadt stellt den vom
Rechnungsprüfungsausschuss geprüf-
ten Gesamtabschluss zum 31.12.2012
fest und beschließt die Entlastung des
Oberbürgermeisters gem. § 96 Abs. 1
GO NRW.“ 

2. Die Beschlüsse des Rates der Stadt
Duisburg über die Entlastung des
Oberbürgermeisters für den Gesamt-
abschluss 2012, der Bestätigungsver-
merk der örtlichen Rechnungsprüfung
sowie der Gesamtabschluss 2012 (inkl.
Lage- und Beteiligungsbericht) liegen
ab sofort bis zur Feststellung des
Gesamtabschlusses 2013 im 

Rathaus 
Burgplatz 19, Zimmer 326
47051 Duisburg,

während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten öffentlich zur Einsichtnahme
aus.  

Duisburg, den 26. Juni 2014

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Dr. Langner
Stadtkämmerer

Auskunft erteilt:
Herr Suhren
Tel.-Nr.: 0203/283-2863

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Der an Frau Ameliya Marinova, zuletzt
wohnhaft Wanheimer Str. 101, 47053
Duisburg, gerichtete Bescheid, Aktenzei-
chen 51-33/95 Bo 18710, wird gemäß
den §§ 1 Abs. 1 und 10 des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen vom 07.03.2006 (GV.
NRW S. 94) in Verbindung mit § 4 der
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Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt der Adressatin nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim Ju-
gendamt der Stadt Duisburg, Außenstelle
Mitte, Sonnenwall 73 - 75, 47051 Duis-
burg, Zimmer 27, montags, mittwochs
und donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 23. Juni 2014

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Keuser

Auskunft erteilt: 
Frau Keuser
Tel.-Nr.: 0203/283-6423

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Der an Herrn Hasan-Ali Saglam, zuletzt
wohnhaft 47166 Duisburg, Ottokarstr. 20,
gerichtete Bescheid, Aktenzeichen
38637/8, wird gemäß §§ 1 Abs. 1 und 10
des Verwaltungszustellungsgesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen vom
07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Verbin-
dung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht vom 26.08.1999
(BekanntmVO) in der jeweils gültigen Fas-
sung durch öffentliche Bekanntmachung
zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 
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Das genannte Dokument liegt beim Ju-
gendamt der Stadt Duisburg, Außenstelle
Meiderich, Von-der-Mark-Str. 36, 47137
Duisburg, Zimmer 404, montags, mitt-
wochs und donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 26. Juni 2014

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Urselmann

Auskunft erteilt: 
Frau Urselmann
Tel.-Nr.: 0203/283-7581

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Herrn Durhan Yahya, zuletzt wohn-
haft Wanheimer Str. 64, 47053 Duisburg,
gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen
51-33/95 Br 19161, wird gemäß den §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim Ju-
gendamt der Stadt Duisburg, Außenstelle
Mitte, Sonnenwall 73 - 75, 47051 Duis-
burg, Zimmer 28, montags, mittwochs
und donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 27. Juni 2014

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Breitenbach

Auskunft erteilt: 
Frau Breitenbach
Tel.-Nr.: 0203/283-2293

Benachrichtigung über öffentliche Zu-
stellungen gemäß § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz NRW - LZG NRW

Die an Herrn Darko Jovanovic, zuletzt
wohnhaft 45309 Essen, Gerhardstr. 3,
gerichtete Mitteilung, Aktenzeichen
51-33/95 18699, wird gemäß den §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der
jeweils gültigen Fassung durch öffentliche
Bekanntmachung zugestellt. 
Eine Zustellung auf andere Weise kann
nicht erfolgen, da der derzeitige Aufent-
halt des Adressaten nicht bekannt ist. 

Das genannte Dokument liegt beim Ju-
gendamt der Stadt Duisburg, Außenstelle
Mitte, Sonnenwall 73 - 75, 47051 Duis-
burg, Zimmer 27, montags, mittwochs
und donnerstags in der Zeit von
8:00 Uhr – 16:00 Uhr zur Aushändigung
bereit. Es gilt als zugestellt, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichtigung
zwei  Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 02. Juli 2014

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Keuser

Auskunft erteilt: 
Frau Keuser
Tel.-Nr.: 0203/283-6423

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Gewerbesteuer- und Zinsbescheid 2012
vom 24.06.2014 

Steuerpflichtiger: Tümtürk, Hakan
Buchungsstelle: 942-0-216-7
Vertragsgegenstand 232 000 426 394
Bisherige Anschrift: Saarstr. 34,
47058 Duisburg

Hiermit wird der vorstehend bezeichnete
Empfänger benachrichtigt, dass die
genannten Bescheide

- nicht zugestellt werden konnten, weil
der derzeitige Aufenthaltsort nicht zu
ermitteln war,

- beim Amt für Rechnungswesen und
Steuern Duisburg, Sonnenwall 85,
47051 Duisburg, Zimmer 506, werk-
tags, außer sonnabends, in der Zeit
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Aus-
händigung bereitliegen,
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- als zugestellt gelten, wenn seit der
Veröffentlichung dieser Benachrichti-
gung zwei Wochen vergangen sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass
durch die Zustellung durch öffentliche
Bekanntmachung Fristen in Gang
gesetzt werden können, nach deren
Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung erfolgt aufgrund der §§ 1
Abs. 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 07.03.2006 (GV. NRW
S. 94) in Verbindung mit § 4 der Verord-
nung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht
vom 26.08.1999 (BekanntmVO) in der
jeweils geltenden Fassung.

Duisburg, den 23. Juni 2014 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Mareczek

Auskunft erteilt:
Frau Wetzel
Tel.-Nr.: 0203/283-6717

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Ismet Veli Veli, geboren am
25.06.1976 in Shumen, zuletzt wohnhaft:
Asterlager Str. 112 in 47228 Duisburg,
gerichtete Ordnungsverfügung vom
30.06.2014, Aktenzeichen 32-15-1 Ha
554836, wird gemäß §§ 1 und 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV. NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4
der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Orts-
recht (BekanntmVO) vom 26.08.1999
(GV. NRW. S. 516) in der jeweils geltenden
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.
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Das genannte Dokument liegt beim Bür-
ger- und Ordnungsamt, Königstr. 63 – 65,
47051 Duisburg, Zimmer 211, werktags,
außer samstags, in der Zeit von 8.00 Uhr
bis 16.00 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt
zwei Wochen nach dieser Bekannt-
machung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 30. Juni 2014 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Habes

Auskunft erteilt:
Frau Pape
Tel.-Nr.: 0203/283-2587

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Yuliya Levenova Veli, geboren am
20.09.1984 in Sofia, zuletzt wohnhaft:
Asterlager Str. 112 in 47228 Duisburg,
gerichtete Ordnungsverfügung vom
30.06.2014, Aktenzeichen 32-15-1 Ha
554837, wird gemäß §§ 1 und 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV. NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4
der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Orts-
recht (BekanntmVO) vom 26.08.1999
(GV. NRW. S. 516) in der jeweils geltenden
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim Bür-
ger- und Ordnungsamt, Königstr. 63 – 65,
47051 Duisburg, Zimmer 211, werktags,
außer samstags, in der Zeit von 8.00 Uhr
bis 16.00 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt
zwei Wochen nach dieser Bekannt-
machung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 30. Juni 2014 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Habes

Auskunft erteilt:
Frau Pape
Tel.-Nr.: 0203/283-2587

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Yuliya Levenova Veli, geboren am
20.09.1984 in Sofia, als Erziehungs-
berechtigte des Kindes Galime Ismet Veli,
geb. 01.07.2000, zuletzt wohnhaft: Aster-
lager Str. 112 in 47228 Duisburg, gerich-
tete Ordnungsverfügung vom 30.06.2014,
Aktenzeichen 32-15-1 Ha 554838, wird
gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)
in Verbindung mit § 4 der Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim Bür-
ger- und Ordnungsamt, Königstr. 63 – 65,
47051 Duisburg, Zimmer 211, werktags,
außer samstags, in der Zeit von 8.00 Uhr
bis 16.00 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt
zwei Wochen nach dieser Bekannt-
machung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 30. Juni 2014 
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Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Habes

Auskunft erteilt:
Frau Pape
Tel.-Nr.: 0203/283-2587

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Yuliya Levenova Veli, geboren am
20.09.1984 in Sofia, als Erziehungsbe-
rechtigte des Kindes Berivan Yulieva
Levenova, geb. 12.01.2004, zuletzt wohn-
haft: Asterlager Str. 112 in 47228 Duis-
burg,  gerichtete Ordnungsverfügung vom
30.06.2014, Aktenzeichen 32-15-1 Ha
554839, wird gemäß §§ 1 und 10 des
Verwaltungszustellungsgesetzes für das
Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustel-
lungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006
(GV. NRW. S. 94) in Verbindung mit § 4
der Verordnung über die öffentliche Be-
kanntmachung von kommunalem Orts-
recht (BekanntmVO) vom 26.08.1999
(GV. NRW. S. 516) in der jeweils geltenden
Fassung durch öffentliche Bekannt-
machung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim Bür-
ger- und Ordnungsamt, Königstr. 63 – 65,
47051 Duisburg, Zimmer 211, werktags,
außer samstags, in der Zeit von 8.00 Uhr
bis 16.00 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt
zwei Wochen nach dieser Bekannt-
machung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 30. Juni 2014 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Habes

Auskunft erteilt:
Frau Pape
Tel.-Nr.: 0203/283-2587

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Yuliya Levenova Veli, geboren am
20.09.1984 in Sofia, als Erziehungsbe-
rechtigte des Kindes Yiit Ismet Veli, geb.
07.11.2010, zuletzt wohnhaft: Asterlager
Str. 112 in 47228 Duisburg, gerichtete
Ordnungsverfügung vom 30.06.2014, Ak-
tenzeichen 32-15-1 Ha 554840, wird
gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszu-
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)
in Verbindung mit § 4 der Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim Bür-
ger- und Ordnungsamt, Königstr. 63 – 65,
47051 Duisburg, Zimmer 211, werktags,
außer samstags, in der Zeit von 8.00 Uhr
bis 16.00 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt
zwei Wochen nach dieser Bekannt-
machung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 30. Juni 2014 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Habes

Auskunft erteilt:
Frau Pape
Tel.-Nr.: 0203/283-2587

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Die an Yuliya Levenova Veli, geboren am
20.09.1984 in Sofia, als Erziehungsbe-
rechtigte des Kindes Mert Ismet Veli, geb.
17.09.2013, zuletzt wohnhaft: Asterlager
Str. 112 in 47228 Duisburg, gerichtete
Ordnungsverfügung vom 30.06.2014, Ak-
tenzeichen 32-15-1 Ha 554841, wird ge-
mäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)
in Verbindung mit § 4 der Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von
kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO)
vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffentli-
che Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim Bür-
ger- und Ordnungsamt, Königstr. 63 – 65,
47051 Duisburg, Zimmer 211, werktags,
außer samstags, in der Zeit von 8.00 Uhr
bis 16.00 Uhr zur Abholung bereit. Es gilt
zwei Wochen nach dieser Bekannt-
machung als zugestellt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können. 

Duisburg, den 30. Juni 2014 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Habes

Auskunft erteilt:
Frau Pape
Tel.-Nr.: 0203/283-2587
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Feuerwehr-Dienstausweis, Nr. 1057,
ausgestellt am 26.06.2011 für Herrn
Sven van Loenhout, geb. am 24.01.1980.

Duisburg, den 24. Juni 2014 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Garstecki

Auskunft erteilt:
Frau Wardel
Tel.-Nr.: 0203/308-2213

Bekanntmachungen der Sparkasse
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3200006512
(alt 100006519) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 17. Juni 2014 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202195222
(alt 102195229) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 17. Juni 2014 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3201541913 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassenbu-
ches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden,
da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 17. Juni 2014

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3200928467 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden,
da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 18. Juni 2014 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3201066937 (alt
101066934) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 20. Juni 2014 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 4208136822 (alt
108136821) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 20. Juni 2014 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung

Der an Herrn Mohammed Haddachi,
zuletzt wohnhaft Wethouder van Soest
Bergenstr. 20, NL-5224 JB
S’HERTOGENBOSCH, gerichtete Bußgeld-
bescheid vom 23.05.2014, Aktenzeichen
222001738007 SB108, wird gemäß §§ 1
und 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom
07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in Verbin-
dung mit § 4 der Verordnung über die
öffentliche Bekanntmachung von kommu-
nalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom
26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) in der
jeweils geltenden Fassung durch öffent-
liche Bekanntmachung zugestellt.

Das genannte Dokument liegt beim Bür-
ger- und Ordnungsamt, Königstraße
63-65, 47051 Duisburg, Zimmer 325,
werktags, außer samstags, in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Abholung
bereit. Es gilt zwei Wochen nach dieser
Bekanntmachung als zugestellt.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch
die Zustellung durch öffentliche Bekannt-
machung Fristen in Gang gesetzt werden
können, nach deren Ablauf Rechtsverluste
drohen können.

Duisburg, den 01. Juli 2014 

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Schubert

Auskunft erteilt:
Frau Hinz
Tel.-Nr.: 0203/283-4673

Ungültigkeitserklärung eines Feuer-
wehr-Dienstausweises

Nachfolgend aufgeführter Feuerwehr-
Dienstausweis ist verlorengegangen und
wird hiermit für ungültig erklärt:



Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3200571093 (alt
100571090) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 23. Juni 2014 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3202004036 der
Sparkasse Duisburg für kraftlos erklärt
werden. Der Inhaber des Sparkassen-
buches wird hiermit aufgefordert, binnen
drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden,
da andernfalls das Sparkassenbuch für
kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 23. Juni 2014 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers sollen
die Sparkassenbücher Nr. 3261150258
(alt 161150255), 4261033239 (alt
161033238) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber der
Sparkassenbücher wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung der Sparkassenbücher
anzumelden, da andernfalls die Sparkas-
senbücher für kraftlos erklärt werden.

Duisburg, den 23. Juni 2014 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Das Sparkassenbuch Nr. 3201388380 der
Sparkasse Duisburg wurde heute für kraft-
los erklärt.

Duisburg, den 24. Juni 2014 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3207076476
(alt 107076473) der Sparkasse Duisburg
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 25. Juni 2014 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das
Sparkassenbuch Nr. 3203043934 (alt
103043931) der Sparkasse Duisburg für
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte
unter Vorlegung des Sparkassenbuches
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 26. Juni 2014 

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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